
Aufgrund des § 34 Abs. 4 NI. 1 und Nr. 3 BauGB i.V.m. § 4 
A~8. 2 ades Maßnahmengesetzes ZUM Bauqeaetzbuch (BauGB-MaO
nahmenG) in der FasFung der Bekanntmac hung vom 28.04 . 1Q Q 3 
(BGBl. I S. 622) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
08.12.1986 (BGBl. I S. 2253) und Art. 23 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern (GO - BayRS 2020-1-1) - erläßt die 
Gemeinde Petersdorf folgende 

S atz u n 9 

über die Festsetzung von Grenzen für den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil Hohenried der Gemeinde Petersdorf am östll
ehen Ortsrand entlang der Hauptstraße. 

~ 1 

Die östlich von Hohenried, entlang der Hauptstraße gelegene 
Grundstückstellflächen Flur Nummer 345/4, und Teilfläche aus 
FI.Nr. 345/3, 345 wird zu dem a l s 1m Zusammenhang bebauten 
Orteteil erklärt. D1e Grenze des Geltungsbereiches der Sat
z lng ist auf der beiliegenden Flurkarte, Maßstab 1 1000 ge 
kennzeichnet. Diese Karte ist Bestandteil der Satzung. 

§ 2 

Die Bebauung der Grundstücke 1nnerhalb des auf der Flurkarte 
dargestellten Geltungabereiches ( §1 ) richtet sich nach § 34 
BauGB. Das starke Gefälle nach osten ist bei der höhermäß~gen 

Situierung der Gebäude zu beachten. Die Gebäude slnd soweit 
als mögllch, mit dem erforderlichen Minde~tabstand entlang 
zur Hauptstraße zu errichten. 

§ 3 

I. Zulässig sind nur Wohngebäude mit den dazugehörigen Neben 
gebäuden (Garagen). 

a ) Die Gebäude sind als E + U/2 + DG zulässig 
b) Die Größe der Gebäude darf in der Breite 12 m u.in der 

Länge 14 m nlcht übersteigen 
c ) Die Firstrlchtung ist parallel zur Straße 
d) Die Dachneigung beträgt 40 - 45 Grad 
e) es sind nur Sattedächer zulässig 
f) Dle Höhen sind jeweils von der Kreisverwaltungsbehörde 

im Einvernehmen mit der Gemeinde festzulegen. 
g) Als Zaun ist nur ein Holzlattenzaun mit Renkrechten 

Latten und höchstens ,20 mtr hoch erlaubt. 

§ 4 

Die Zufahrt erfolgt über die Hauptstraße. 

§ 5 

Entlang den zur freien Landschaft gelegenen Seiten des 
Geltungsberelches der Satzung sind die bestehenden privaten 
Streuobqtwiesen als Grünfläche zu erhalten. 
Die Bepflanzung des Grünstreifens hat 1m vorgeschriebenen Ab
stand zu erfolgen. 
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Die bestehenden Gehölze dürfen nur im Bereich der Baugrube 
entfernt werden . Hierfür sind entsprechende Ersatzplanzungen 
vorzunehmen (Stam mumfang nicht unter 18 cm) 
Gartenmauern , Zaunsockel sowie Formhecken sind nlcht erlaubt. 

Auffüllungen sind nur auf das notwendigste zu beschränken , so 
daß das natürliche Gelände weitestgehend erhalten bleibt. 

Mit den Bauanträgen 
plan vorzulegen . 

ist jewells ein Freiflächengestaltungs-

Für die Obstgehölze sind die heimischen Obstsorten zu be
vorzugen: 

~äume : 
Obstbäume , Halb- u. Hochstämme 

Auf den Flächen der Streuobstwiese werden dle Abstände der 
Halb- und Hochstämme von 10 mtr. festgesetzt. Größere Lücken 
sind mit entsprechenden Obstbäumen zu bepflanzen. 

Geometrisch wirkende Hecken (sog. Formhecken) sowie jede Art 
schematlscher Bepflanzun g sind unzulässig . Auf ein naturnahes 
Erscheinungsbild ist zu ach t en . 

§ 6 

Vorstehende Satzung tritt mit der Bekanntmachung der Durch
führung des Anzeigeverfahrens in Kraft . 

Hinweis: Im Geltungsbereich 
Geruchs- und Lärmbelästigungen 
schaftliche Betriebe auftre ten , 

der Ortsrandsatzung können 
durch benachbarte landwirt
die auch bei ordnungsgemäßer 

Betriebsführung nicht zu vermeiden s i nd. 

Aindling, den 25 . 05.1994 

Gemeinde Petersdorf 

Thrä 
1.Bürgermeister 



Be reff: Vollzug des Baugesetzbuches -BauGB
Ortsabrundungssatzung der Gemeinde Petersdorf 
gemäß § 34 Aba. 4 Satz 1 BauGB fUr den Bereich 
des östlichen Orts randes in Hohenr~ed entlang 
der Hauptstraße Fl.Nr. 345/4 u Teilflächen aus 
Fl.Nr. 345/3 u. 345. 

Dle Gem_inde Petersdorf hat mIt Schreiben vom 13.04.1994 die 
vom Gemeinderat am 14.03.1994 beschlossene Ortsabrundungssat
zunq im Bereich des östlichen Orts randes in Hohenried dem 
Landratsamt Aichach-Friedberg angezeigt; Das Landratsamt hat 
keine Verletzung von Rechtsvorschrif en geltend gemacht. 

Die Satzung wird in der Verwaltungsgemeinschaft Aindling,Zim
mer 7 währ nd der üblichen Dienststunden, das 1st von Montag 
bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Donnerstag zusätzlich 
von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr, zu jedermanns Einsicht bereitge
halten. 

Mit dieser Be~anntmachung tritt die Satzung in Yraft . 

Es wird darauf hingewiesen, daß 

1. ein . V rletzunq der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrlften und 

2 . längt?l der Abwägung 

unbeachtlich s~nd, wenn sie nicht ln Fällen der Nummer 1 in
nerhalb eines Jahres, in Fällen der Nummer 2 innerhalb von 
sieben Jahren seit BeKanntmachung der Satzung schriftlich ge
genUber der Gemeinde geltend gemacht worden slnd; der Sach
verhalt, der die Verletzung oder den Mangel begrUnden soll, 
ist darzulegen. 

Auch wird darauf hingewiesen, daß Entschäd1gunqsberechtigte 
nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB Entschädigung ver l anqen 
können, wenn dle in den §§ 39 bis 42 BauGB beze1chneten Ver
mögensnachr.eile eingetreten sind, und daß sie die Fälligkeit 
ihrer AnsprUche durch einen bei dem Entschädigungspflichtigen 
zu stellenden schriftlichen Antrag auf Entschädigungsle~stun
gen herbelführen können; ein Entschäd~gungsanspruch erlischt, 
wenn nicht ~nnerhalb von dre1 Jahren nach Ablauf des Kalen
de jahres , 1n dem die oben bezeichneten Vermögensnachteile 
e1ngetreten sind, d1e Fälllgkeit des Anspruches herbeigeführt 
wird (§ 44 Abs. 4 BauGB). 

Petersdorf, den 26.05.1994 

......... (.(&-0 ...... . 
Thrä, 1. ~~~ermeister 


